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Standesinitiative zur Vernetzung der Betreibungsregister 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, beim Bund eine Standesinitiative einzureichen und die Vernet-
zung aller Betreibungsregister in der Schweiz zu fordern.  
Artikel 8 des eidgenössischen Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes (SchKG) vom 11. April 
1889 soll mit folgendem Absatz 1bis (neu) ergänzt werden: «Die Register der Betreibungs- und die 
Konkursämter sind elektronisch zu vernetzen.» 
Begründung: 
Das Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz (SchKG) vom 11. April 1889 schreibt die Organisation 
der Betreibungsregister vor und legt fest, wer daraus Informationen erhalten darf. Gemäss Artikel 1 
bildet das Gebiet jedes Kantons einen oder mehrere Kreise. Die Kantone sind für die Zahl und die 
Grösse der Kreise verantwortlich. Im Kanton Bern bilden die Verwaltungsregionen die Betreibungs-
kreise. Somit gibt es fünf Betreibungsämter im Kanton Bern. In einigen Kantonen bilden die Ge-
meinden die Betreibungskreise. Gemäss Website des Bundesamts für Justiz gibt es in der Schweiz 
ungefähr 700 Betreibungsämter. Will ein Gläubiger Auskunft über eine Person oder eine Gesell-
schaft, muss zuerst das zuständige Betreibungsamt herausgefunden werden. 
Die Register sind weder kantonal noch national vernetzt. Ist ein Schuldner in einem Betreibungsre-
gister eingetragen, kann er seinen Wohnort je nach Kanton in eine andere Gemeinde oder einen 
anderen Betreibungskreis verlegen und so einen blanken Betreibungsregisterauszug dieses neuen 
Wohnortes vorlegen. Auf diesem sind Betreibungen früherer Wohnorte nicht ersichtlich. Gläubiger 
müssen einen unverhältnismässigen Aufwand betreiben, um weitere Informationen zu erhalten. 
Missbräuche werden so vereinfacht.  
Angesichts der digitalen Evolution sollte es heute problemlos möglich sein, die verschiedenen Re-
gister zu vernetzen, damit bei einer Anfrage auf einem Betreibungsamt eine Auskunft über Einträge 
in allen Betreibungsregistern der Schweiz gegeben werden kann. Der Bund muss dafür das 
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz ändern.  
Mit der Vernetzung der Betreibungsregister muss deutlich geklärt werden, wer Einsicht in dieses 
Register erhält. Zudem müssen der Prozess und die Fristen, wie ein Eintrag im Betreibungsregister 
gelöscht werden kann, klar definiert werden. Wenn sich beispielsweise eine Person bei der Schul-
denberatung beraten liess und ihre finanziellen Probleme lösen konnte, könnte eine schnellere Lö-
schung des Eintrages geprüft werden. 
 
Antwort des Regierungsrats 
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1. Die Thematik, welche Gegenstand der angeregten Standesinitiative sein soll, ist auf Bundesebe-

ne und auch in anderen Kantonen bereits hängig. So reichte Nationalrat Candinas (CVP, GR) ein 
Postulat  ein (Nr. 12.3957), das eine schweizweite Auskunft aus dem Betreibungsregister fordert. 
Das Postulat wurde vom Nationalrat am 14. 12. 2012 gemäss Antrag des Bundesrates ange-
nommen. Zur Umsetzung dieses Vorstosses wird der Bundesrat Ende 2015 einen Bericht erstat-
ten, der zum ersten Lösungsmöglichkeiten und Interessenabwägungen enthält. Des Weiteren 
wird er mögliche Modelle skizzieren, allenfalls mit den dafür notwendigen Gesetzesrevisionen. 
Weiter soll sich der Bericht über die künftige Aufteilung der Erträge äussern. Bisher nehmen 
nämlich die Kantone sämtliche Gebühren aus der Auskunftserteilung aus den Betreibungsregis-
tern ein. Wenn der Bund eine schweizweite Lösung anböte, würde er diesen Kostenverteiler wohl 
diskutieren wollen. Schliesslich wird der bundesrätliche Bericht einen möglichen Ablaufplan ent-
halten. 

 Angesichts dieser Ausgangslage würde der Bund eine allfällige Standesinitiative des Kantons 
Bern, welche in die gleiche Richtung wie der Vorstoss Candinas zielte, wohl sistieren. Eine sol-
che wäre daher weitgehend wirkungslos, da das Anliegen, welches mit der Motion angestossen 
werden soll, vom Bund schon bearbeitet wird. 

2. Die Version 3 von eSchKG (elektronischer Geschäftsverkehr im Bereich SchKG) sieht eine 
schweizweite Betreibungsauskunft vor (Potentialstudie bez. eSchKG-Verbund im Hinblick auf die 
Modernisierung des Betreibungswesens in der Schweiz; erstellt durch das Bundesamt für Justiz). 
Da die Gesetzgebungskompetenz im Bereich SchKG ausschliesslich beim Bund liegt, müsste 
dieser für die Umsetzung eines solchen Auskunftsmodells das SchKG abändern, insbesondere 
bezüglich der Auskunftserteilung (Art. 8 SchKG). 

3. Der Regierungsrat des Kantons Zürich setzte sich ebenfalls mit einem Vorstoss auseinander, der 
eine kantonsweite Auskunftserteilung forderte. Im Wesentlichen mit den unten genannten Argu-
menten (Ziff. 4) kommt der Regierungsrat des Kantons Zürich zum Antrag auf Abweisung der 
betreffenden Motion. 

4. Nicht alle Kantone stellen ihren Ämtern eine Datenbank zur Verfügung, mittels derer diese die 
Richtigkeit und Eindeutigkeit von Namen, Geburtsdatum, etc. eines Schuldners überprüfen kön-
nen. Die Betreibungsämter müssen daher regelmässig auf den Angaben der Gläubiger basieren, 
wie dies das SchKG vorsieht (Art. 67 SchKG). Diese schreiben allerdings Schuldner und deren 
Adressen oft unterschiedlich, was dazu führt, dass die Daten der Betreibungsämter von einer un-
zureichenden Qualität sind. Um diese zu verbessern, was für eine schweizweite Auskunft unab-
dingbar wäre, müsste daher ein eindeutiger Identifikator eingeführt werden. Da böten sich die 
AHV- sowie die Unternehmensidentifikationsnummer am ehesten an. Bezüglich AHV-Nummer 
hat allerdings der eidgenössische Datenschutzbeauftragte schwerste Bedenken angemeldet. Die 
Verwendung dieser Nummer in allen möglichen Sachbereichen sieht er als ersten Schritt zum 
sogenannten «gläsernen Bürger» an, den zu schaffen es um jeden Preis zu vermeiden gelte. 
Seitens dieser Amtsstelle wird die Verwendung der AHV-Nummer somit nicht toleriert werden, 
weswegen dieser Identifikator wohl ausscheiden wird. Ein anderer, der schweizweit auch für Pri-
vate zur Verfügung stünde, ist nicht in Sicht. Ohne einen eindeutigen Identifikator sind aber zu-
verlässige Auskünfte aus dem Betreibungsregister nicht denkbar. 

Aus diesen Gründen lehnt der Regierungsrat die Motion ab. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Ablehnung 
 
 
Präsident. Damit sind wir nun beim letzten Traktandum, Motion Wüthrich «Standesinitiative zur 
Vernetzung der Betreibungsregister», angelangt. Dieses Geschäft wurde zurückgezogen. Der Moti-
onär gibt eine kurze Erklärung ab. – Er wird wahrscheinlich bei Medieninterviews sein, deshalb fällt 
das dahin. Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich beim Kirchendirektor und seiner Equipe für 
die Zusammenarbeit und verabschiede mich von ihnen. 
Wir haben noch eine Abstimmung vor uns. Sie ist nicht traktandiert und betrifft etwas ganz anderes. 
Zuerst möchte ich mich aber auch herzlich für die gute Zusammenarbeit in der Septembersession 
mit einem Schwerpunktgeschäft in der zweiten Woche und verschiedenen Themen in der ersten 
Woche bedanken. Abgesehen davon, dass heute Morgen beinahe zu wenige Leute im Saal anwe-
send waren, hat alles sehr gut geklappt. Und wir sind auch nicht soweit, dass wir ein Reglement 
einführen müssten, wonach man im Saal nicht telefonieren oder zu dritt diskutieren dürfte. Das 
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schaffen wir – so glaube ich – auch ohne ein Reglement. Vielen Dank. Nun bestanden in der Ver-
gangenheit ja verschiedentlich Probleme mit dem W-LAN. Sie haben dazu vor der Session einen 
Brief erhalten. Nun möchten wir ganz kurz Ihre Meinung einholen, wie es in dieser Session funktio-
niert hat. Wer in dieser Woche keine Probleme hatte mit dem W-LAN, stimmt ja, und wer Probleme 
hatte, stimmt nein. (Der Präsident führt die Abstimmung durch und gibt anschliessend das Resultat 
und das weitere Vorgehen bekannt:) 
24 Personen hatten demnach Probleme mit dem W-LAN, 17 Personen haben es wahrscheinlich 
nicht ausprobiert und 92 Personen hatten keine Probleme. Nun müssten wir bei den 24 Personen 
noch herausfinden, ob es an der Technik oder an ihnen selbst gelegen hat. Das können wir natür-
lich nicht beurteilen. Ich gehe davon aus, dass Sie sich – falls Sie nun grosse Probleme hatten – 
melden und angeben würden, worin die Probleme genau bestanden. Beachten Sie bitte auch wei-
terhin die Hinweise dazu. Ich habe an dieser Stelle keine weiteren Informationen mehr. Ich wünsche 
Ihnen eine gute Zeit. Wir sehen uns spätestens im November wieder. Noch einmal besten Dank und 
auf Wiedersehen. (Applaus) 
 
Schluss der Sitzung und der Session um 11.07 Uhr. 
 
Die Redaktorinnen: 
Andrea Trachsel (d) 
Catherine Graf Lutz (f) 
 
 
  

 

 

 

 


